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EGMR zum Fall Klimaseniorinnen

Die Schweiz beweist Format, wenn sie das Urteil ignoriert
KATHARINA FONTANA

Die Schweizer Klimaseniorinnen sind ungeduldig.
Seit ihrem Triumph vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) im April drängen
die von der mächtigen Umweltorganisation Green-
peace vorgeschickten Frauen darauf, dass sich die
Schweizer Behörden voll und ganz und möglichst
schnell dem Urteil aus Strassburg unterziehen. Die
Schweiz müsse ihre Klimaziele erhöhen, und zwar
zügig, denn sonst verletze sie weiterhin das Recht
auf Privat- und Familienleben von älteren Frauen.

Zur Ungeduld der Seniorinnen kommt nun die
Empörung: Die Rechtskommission des Stände-
rates ruft zum Widerstand auf. Sie sieht keinen An-
lass, dass die Schweiz dem Urteil Folge geben und
sich beugen soll. In einer Erklärung stellt die Kom-
mission besorgt fest, dass der Gerichtshof mit sei-
nem Klima-Entscheid die Grenzen der zulässigen
Rechtsfortentwicklung überstrapaziert habe und
sich dem Vorwurf des unzulässigen gerichtlichen
Aktivismus aussetze. Anders gesagt: Der Gerichts-
hof mischt sich in die interne Politik der Schweiz
ein, die nicht seine Sache ist.

Die Rechtskommission ruft den Bundesrat dazu
auf, es ihr gleichzutun und gegenüber dem Europa-
rat klarzumachen, dass sich die Schweiz nichts vor-
zuwerfen habe. Die forsche Haltung der Stände-
räte ist zu begrüssen, und es ist zu hoffen, dass die
kleine Kammer die Erklärung in der Sommer-
session unterstützen wird. Sie ist ein klarer Aufruf
an den Bundesrat, die berechtigten Interessen des
Landes gegenüber einem Gerichtshof zu verteidi-
gen, der übergriffig urteilt.

Es gibt keinen Grund, dies nicht zu tun. Besser
gesagt: Der Bundesrat hätte sich schon viel frü-
her im Europarat zur Wehr setzen sollen. Denn
der Klima-Entscheid ist bei weitem nicht die erste
Grenzüberschreitung, die sich der Strassburger
Gerichtshof leistet. So hat er vor ein paar Jah-
ren begonnen, der Schweiz auch in sozialversiche-
rungsrechtlichen Fragen - Invalidenversicherung,
Witwerrenten - Vorgaben zu machen, obschon
die Schweiz das entsprechende Zusatzprotokoll
zu den Sozialleistungen ganz bewusst nicht ab-

geschlossen hat. Den Gerichtshof ficht das nicht
an: Er legt das in der Menschenrechtskonvention
statuierte Recht auf Privat- und Familienleben in-
zwischen derart ausgreifend aus, dass es schlicht
uferlos wird und nun auch Sozialleistungen er-
fasst. Oder die Klimaprobleme älterer Frauen.
Das kann es nicht sein.

Wollen sich die Strassburger
Richter als oberste
europäische Klimarichter
aufführen, sollen sie sich
zuerst die Kompetenz
dazu geben lassen.

Temperierte Stimmen schlagen vor, dass sich die
Schweiz mit gleichgesinnten Staaten zusammen-
schliessen und die Menschenrechtskonvention durch
ein Änderungsprotokoll enger fassen soll. Das kann
man versuchen, warum nicht. Allerdings haben die
Vertragsstaaten - auch auf Anregung der Schweiz -
genau dies erst vor ein paar Jahren so gemacht und
mit dem 15. Protokoll das Prinzip der Subsidiarität
und den Verweis auf den Ermessensspielraum der
Mitgliedsstaaten in der Präambel der Menschen-
rechtskonvention explizit verankert. Das war ein kla-
rer Appell zur richterlichen Zurückhaltung. Doch
bei den Strassburger Richtern ist das offenkundig
nicht angekommen, wie das Klima-Urteil zeigt.

Die Schweiz beweist Format, wenn sie den Klima-
Entscheid nicht akzeptiert. Der Gerichtshof ist keine
himmlische Gewalt, keine naturrechtliche Institu-
tion, und seine Mitglieder verkünden nicht die letzte
Wahrheit in Sachen Menschenrechte. Es sind die
Mitgliedstaaten, die ihn errichtet und mit einem
Mandat ausgestattet haben, an das er sich halten
muss. Klimapolitik fällt nicht darunter. Wenn sich die
Strassburger Richter als oberste europäische Klima-
richter aufführen wollen, sollen sie sich zuerst die
Kompetenz dazu geben lassen. Solange das nicht der
Fall ist, sind die einzelnen Staaten zuständig.


